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Amtliche Mitteilungen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse vom 
22.08.2019

In der 1. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde 
Oberkrämer am 22.08.2019 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst.

Öffentliche Sitzung:

-keine

Nichtöffentliche Sitzung: 

B-020/2019
(DS-047/2019)

Beschluss über den Verkauf einer Teilfläche des 
Flurstückes 549 der Flur 11 in der Gemarkung Bötzow
Einbringer: Verwaltung          
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 9  Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-021/2019
(DS-048/2019)

Beschluss über den Verkauf einer Teilfläche des 
Flurstückes 549 der Flur 11 in der Gemarkung Bötzow
Einbringer: Verwaltung          
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-022/2019
(DS-/2019)

Beschluss über den Verkauf einer noch zu vermessenen 
Teilfläche des Flurstückes der Flur 4 Flurstück 669 in der 
Gemarkung Vehlefanz 
Einbringer: Verwaltung     
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-023/2019
(DS-051/2019)

Beschluss über den Verkauf einer noch unvermessenen 
Teilfläche des Flurstückes 593 der Flur 10 in der 
Gemarkung Bötzow
Einbringer: Verwaltung     
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Oberkrämer, 23.08.2019
P. Leys
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse vom 
05.09.2019

In der 1. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oberkrämer am 05.09.2019 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst.

Öffentliche Sitzung:

B-024/2019
(DS-070/2019)

Wahl von Vertretern der Gemeinde Oberkrämer in die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Kremmen        
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-025/2019
(DS-071/2019)

Wahl von Vertretern der Gemeinde Oberkrämer in die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Glien  
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-026/2019
(DS-943.2/2019)

Beschluss über die Bewilligung einer Löschung von 
Eintragungen im Grundbuch von Schwante Blatt  
Nr. 1172  zu einer beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit  für die Flurstücke  75, 76 , 78 und 248 
(ehem. 77) der Flur 6 in der Gemarkung Schwante
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  19 Nein-Stimmen: 3 Stimmenthaltungen: 0

B-027/2019
(DS-055.1/2019)

Beschluss über die Schließzeiten 2020 der Kinder-
einrichtungen in der Gemeinde Oberkrämer
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-028/2019
(DS-043/2019)

Beschluss zum Jahresabschluss der Gemeinde 
Oberkrämer per 31.12.2016
Einbringer: Verwaltung 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-029/2019
(DS-044/2019)

Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters 
zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 der 
Gemeinde Oberkrämer
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-030/2019
(DS-038/2019)

Beschluss über die nachträgliche Zustimmung der 
Gemeindevertreter zu geleisteten üpl/apl. Aufwendungen 
und Auszahlungen im HHJ 2017
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-031/2019
(DS-029/2019)

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 67/2019 „Wohngebiet Am Wiesengrund Nordwest-
Hauptstraße“ im OT Schwante gem.  § 2 (1) BauGB
Gemarkung Schwante Flur 7 Flurstück 4/2
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-033/2019
(DS-030/2019)

Beschluss über die Abwägung gem. § 1 (7) BauGB und 
Billigung des ergänzten Entwurfes des Bebauungsplanes 
Nr. 60/2017 „Industriegebiet an der Gewerbestraße 
Germendorf“ im OT Bärenklau 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  20 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 2

B-034/2019
(DS-031.1/2019)

Beschluss über die Billigung des Entwurfes sowie 
deren öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 62/2018 „Wohnbebauung 
Dorfstraße 24 und 26 „im OT Schwante
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 22  Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-035/2019
(DS-033/2019)

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 68/2019 „Wohnbebauung Am Vogelsang“ im  
OT Vehlefanz gem.  § 2 (1) BauGB 
Gemarkung Vehlefanz  Flur 5 Flurstück 98 (Teilfläche)
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-036/2019
(DS-034/2019)

Beschluss über den Beitritt in die Mitgliedschaft der 
Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e. V. ab dem 
01.01.2020
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-037/2019
(DS-076/2019)

Beschluss zur Ergänzung der Entschädigungssatzung 
der Gemeinde Oberkrämer
Einbringer: Fraktion Grüne/FWO/Linke 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Folgender Antrag wurde abgelehnt:

B-032/2019
(DS-032/2019)

Beschluss über die Billigung des Entwurfes sowie 
über die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 63/2018 „Wohnbebauung 
Verlängerung Sonnenwinkel“ im OT Bötzow
Einbringer: Verwaltung 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  Nein-Stimmen: 22 Stimmenthaltungen: 0

Nichtöffentliche Sitzung:

B-038/2019
(DS-049/2019)

Beschluss über den Verkauf des Flurstückes 111 der 
Flur 7 in der Gemarkung Schwante
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung  
- Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Oberkrämer -

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Jahres-
abschluss 2016 der Gemeinde Oberkrämer wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten 

dienstags  von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
  und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
donnerstags von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

bei der Gemeinde Oberkrämer, 

Gemeindeverwaltung Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 
Fachbereich Finanzverwaltung, 
Zimmer 13,

öffentlich aus. 
Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung 
- Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 

2016 der Gemeinde Oberkrämer -
Gemäß § 82 Absatz 4 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Oberkrämer am 05. September 2019 die Entlastung 
des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2016 beschlossen. 

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister

Bebauungsplan Nr. 67/2019 "Wohngebiet Am 
Wiesengrund Nordwest-Hauptstraße" im OT Schwante

• öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 05.09.2019 gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 67/2019 „Wohngebiet Am Wiesengrund 
Nordwest-Hauptstraße“ im OT Schwante als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 (4) BauGB beschlossen.

Es gelten die Vorschriften des § 13a BauGB in Verbindung mit  
§ 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB.

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 4/2 der Flur 7 in der 
Gemarkung Schwante mit einer Größe von 1,08 ha, gemäß dem 
in der Anlage beiliegenden Lageplan.  

Planungsziel ist es, entsprechend der Darstellung des derzeit 
gültigen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Oberkrämer 
im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes mit 700 m² 
Mindestgrundstücksgröße sowie für eine neu herzustellende 
innere Erschließung zu schaffen. 

Der neu aufzustellende Bebauungsplan wird den bisher rechts-
kräftigen Bebauungsplan „Am Wiesengrund“  in einer Teilfläche 
überlagern und soll nach seiner Rechtskraft allein die Grundlage 
für die Beurteilung von Bauvorhaben in seinem Geltungsbereich 
bilden.

Die Kosten für die Erstellung der Planung und Erschließung sind 
vom Vorhabenträger zu übernehmen.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister
Anlage:  
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes des 
Bebauungsplanes Nr. 67/2019 „Wohngebiet Am Wiesengrund Nordwest-
Hauptstraße“ im OT Schwante

Bebauungsplan Nr. 68/2019 „Wohnbebauung  
Am Vogelsang“ im OT Vehlefanz

• öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 05.09.2019  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 68/2019 „Wohnbebauung Am Vogelsang“ 
im OT Vehlefanz beschlossen.

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstückes 98  
Flur 5 in der Gemarkung Vehlefanz mit einer Größe von 0,25 ha, 
gemäß dem in der Anlage beiliegenden Lageplan.  

Planungsziel ist es, entsprechend der Darstellung des derzeit 
gültigen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Oberkrämer 
im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes mit 700 m² 
Mindestgrundstücksgröße für drei Einfamilienwohnhäuser zu 
schaffen. 

Gem. § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
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Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Kosten für die Erstellung der Planung und Erschließung sind 
vom Vorhabenträger zu übernehmen.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister
Anlage:  
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 
68/2019 „ Wohnbebauung Am Vogelsang“ OT Vehlefanz,  Gemeinde 
Oberkrämer

Bebauungsplan Nr.  60/2017 "Industriegebiet an der 
Gewerbestraße Germendorf“  im OT Bärenklau

• Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem.  
§ 3 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB       

• erneute öffentliche Auslegung  zum Entwurf des Bebauungs-
planes

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat 
in ihrer Sitzung am 05.09.2019 den geänderten Entwurf  
des Bebauungsplanes Nr. 60/2017 „Industriegebiet an der 
Gewerbestraße Germendorf“  im OT Bärenklau gebilligt und zum 
Beteiligungsverfahren gem.  § 4a Abs. 3 BauGB  bestimmt. Das 
Beteiligungsverfahren beschränkt sich nur auf die geänderten 
und ergänzten  Teile des Bebauungsplanentwurfes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Flurstücke 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37 und 
4/38 der Flur 1 in der Gemarkung Bärenklau mit einer Größe von 
ca. 4,7 ha. 

Das Plangebiet ist in der anliegenden Übersichtskarte dargestellt.

Planziel ist es, für die im Plangebiet angesiedelten Unternehmen 
zur Sicherung ihrer Betriebsstandorte und deren Entwicklung 
verbindliches Planungsrecht durch Festsetzung eines In- 
dustriegebietes zu schaffen. Die Lage und Erschließung des 
Plangebietes und der große Abstand von 700 - 1.400 m zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung (Leegebruch/Germendorf) 
eröffnet auch die Ansiedlung von genehmigungspflichtigen 
Vorhaben nach dem BImSchG. 

Der Bebauungsplan soll im Standardverfahren mit Umwelt-
prüfung aufgestellt werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß BauGB mit 
Umweltprüfung.

Gemäß § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes 
nach §1 (6) Ziffer 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht wurde 
gemäß § 2a BauGB als gesonderter Bestandteil der Begründung 
zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet.

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit zum 2. Entwurf 
des Bebauungsplanes Stand Juli 2019  erfolgt gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a (3) BauGB  durch 

öffentliche Auslegung in der Zeit vom
Montag, den 07. Oktober  2019 bis einschließlich 

Mittwoch, den 30. Oktober  2019
während folgender Dienststunden:

Montag, Mittwoch, Donnerstag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr,

Dienstag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr, 

Freitag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ort der Auslegung:
Gemeindeverwaltung Oberkrämer - im Bürgersaal

OT Eichstädt
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen, die sich auf die geänderten und ergänzten 
Teile des Bebauungsplanentwurfes beschränken, schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift  vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt. 

Folgende Planunterlagen liegen öffentlich aus:

• Entwurf des Bebauungsplanes Nr.  60/2017 „Industriegebiet 
an der Gewerbestraße Germendorf“  im OT Bärenklau Stand 
Juli 2019 mit Begründung einschließlich Umweltbericht,

• schalltechnisches Gutachten Stand 30.01.2019,
• die nach Einschätzung der Gemeinde Oberkrämer wesent-

lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen.

Zusätzlich werden gem. § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der 
öffentlichen Bekanntmachung sowie die Unterlagen zur 
öffentlichen Auslegung in das Internet eingestellt. 

Die Unterlagen können jederzeit während der Auslegungsfrist  
unter www.oberkraemer.de/Bekanntmachungen/  sowie 
über das zentrale Landesportal Brandenburg unter   
http://blp.brandenburg.de.  oder 
http://bauleitplanung.brandenburg.de  eingesehen werden.
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Schutzgut Umweltthemen Stichwortartige Beschreibung
Mensch • Immissionsschutz,

• menschliche Gesundheit,
• Verkehr,

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt,  
Immissionsschutz zu Lärmkontingentierung, vorliegenden 
Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen;

• direkte Belastungen für die Anlieger Emissionen  
(Industriegebiet) durch die Produktionsstandorte selbst und 
durch das Verkehrsaufkommen (Luftschadstoffe wie Abgase 
oder Feinstaub, Lärmbelastungen);

• nächstgelegene Wohnsiedlung (Gemeinde Leegebruch) in 
einer Entfernung von mindestens 610 m,

• Schalltechnisches Gutachten Stand 30.01.2019;
• Erholungsnutzung, • Erholungsnutzung für Plangebiet ohne Belang;
• Abfälle, • Stellungnahme des Landkreises Oberhavel, Untere Boden-

schutz- und Abfallwirtschaftsbehörde zur Abfallbeseitigung;
• Störfälle oder Katastrophen, • keine erheblichen Auswirkungen;

Fläche • Fläche mit anthropogener Vorbelastung, • anthropogen vorbelastete Flächen im gesamten Geltungs-
bereich, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungs-
plans vollständig einer Nutzung unterlagen;

• von den 51.856 m² Gesamtfläche sind 147 m² überbaut, 
1.020 m² versiegelt und 49.088 m² überschüttet und stark 
verdichtet;

Boden • vollständig anthropogene Überformung, 
• Bodenarten,
• Rückhaltevermögen für Sickerwasser,
• Puffer- und Filterfunktion,
• Lebensraumfunktion,
• Leistungsfähigkeit,

• vollständige anthropogene Überformung des Bodens,
• natürlich anstehende podsolige Braunerden mit hohem 

Rückhaltevermögen für Sickerwasser und guter Puffer- 
und Filterfunktion; Überschüttung durch Recycling- 
materialien;

• Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzen-
gesellschaften kann aufgrund der Vorbelastungen und der 
Nutzung der Fläche ausgeschlossen werden;

• Altlasten,
• Munitionsbergung,

• Stellungnahme des Landkreises Oberhavel, Untere Boden-
schutz- und Abfallwirtschaftsbehörde zu Altlasten;

• Flurstücke 4/37 und 4/38 sind Teil einer Konversions-
fläche (ehemaliger NVA-Schießplatz „Germendorf“  
ALKAT-Nr. 0336651975);

• wegen militärischer Vornutzungen des Geländes ist bei 
Bodeneingriffen das Auffinden von punktuellen Kontamina-
tionen nicht auszuschließen;

Wasser • Niederschlagsentwässerung, • Niederschläge liegen im langjährigen Mittel bei  
653 mm/Jahr, wobei sich in Brandenburg eine Tendenz zu 
sinkenden jährlichen Niederschlagsmengen abzeichnet;

• hohe Rückhaltevermögen für Niederschlags-/Sickerwasser 
(Hydrogeologische Karte des LBGR Brandenburg);

• Trinkwasser- und Gewässerschutz, • Stellungnahme des Landkreises Oberhavel, Untere Wasser-
behörde zu wasserrechtlichen Bestimmungen;

• Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone;
• Oberflächengewässer, • Entwässerungsgraben ist kein natürliches Oberflächenge-

wässer, zählt nicht zu den Gewässern;
• 2. Ordnung und wird nicht bewirtschaftet;

Klima/Luft • Staub,
• klimarelevante Vegetation,

• vergleichsweise hohe bioklimatische Belastung (Staub) 
entsprechend der gewerblichen Nutzung (es werden 
hauptsächlich Altbaustoffe mit einer mobilen Brech- und 
Siebanlage sortiert, zerkleinert und zwischengelagert) und 
dem damit verbundenen internen Fahrverkehr sowie Anlie-
ferverkehr;

• auf der nördlichen Teilfläche wurde bis 31.12.2017 die 
Lagerung von Fräsgut betrieben; auch hiermit waren 
entsprechende bioklimatische Belastungen (Staubbildung) 
verbunden; 

• es liegen keine konkreten Daten zu Luftqualität und Staubbe-
lastung im Plangebiet vor;

• das Plangebiet weist keinen für das Klima relevanten 
Bewuchs auf; stark anthropogen vorbelasteter Standort;

Biologische 
Vielfalt

• Biologische Vielfalt, • infolge der gewerblich-industriellen Flächennutzung und 
dem damit verbundenen fehlenden Lebensraum für Flora 
und Fauna ist das Plangebiet für den Erhalt von biologischer 
Vielfalt ohne Bedeutung;
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Pflanzen • Sträucher,
• angrenzende Forstflächen (Kiefern),

• Stellungnahme des Landkreises Oberhavel, Bereich Planung 
zum Baumschutz;

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
mit allgemeinen Hinweisen zu Naturdenkmalen, Baumschutz

• Biotoptypenkartierung;
• im nördlichen Teilbereich reicht eine Anpflanzung mit Sträu-

chern zu einem kleinen Teil in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans;

• im Westen und Süden grenzen unmittelbar Forstflächen mit 
Kiefern an das Plangebiet an; diese liegen jedoch außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans;

• kein nach der Brandenburgischen Baumschutzverordnung 
geschützter Baumbestand; keine geschützten Alleen nach  
§ 17 (1) BbgNatSchAG;

Tiere/ 
Artenschutz

• Fledermäuse,
• an Gewässer gebundene Arten (Fischotter, 

Biber, Libellen, Wasserkäfer, Muscheln, 
Amphibien),

• Reptilien (Zauneidechse),
• streng geschützte xylobionte Insekten 

(Heldbock, Eremit),
• Brutvögel,

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
mit Hinweisen zum Umfang und Methodik der Erfassung der 
Arten Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen, xylobionte 
Insekten;

• Plangebiet weist aufgrund fehlender Altbäume mit geeig-
neten Höhen und Spalten für Quartiere keinen Lebensraum 
für Fledermäuse auf;

• an Gewässer gebundene Arten: Der zur Versickerung 
von Niederschlagswasser vorhandene Graben führt nur 
temporär Wasser und weist keine Unterwasservegetation 
auf; im Rahmen des Baubetriebs kommt es regelmäßig zu 
Störungen;

• das Plangebiet weist keinen Lebensraum für Reptilien auf, 
da es vollständig in Nutzung steht;

• für die Zauneidechse geeignete Strukturen wie der 
Übergangsbereich mit Böschungen zum Wald werden im 
Betrieb regelmäßig durch Aufschüttungen und Verände-
rungen dieser in Anspruch genommen;

• das Plangebiet weist keinen Lebensraum für Holz bewoh-
nende Käfer auf, da es keinen entsprechenden Altbaube-
stand im Plangebiet gibt;

• für den Entwässerungsgraben (im Sommer teilweise trocken-
fallend) und seine umgebenden Gehölze wurden bei Ortsbe-
gehungen in 2017 keine Brutvögel nachgewiesen;

• die grabenbegleitenden Gehölze eignen sich nur bedingt als 
Brutstätte für Freibrüter, da durch den laufenden Baubetrieb 
regelmäßige Störungen auftreten;

Biotope • Biotopschutz und Biotopverbund, • keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG;
• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 

mit allgemeinen Hinweisen zum Biotopschutz und zur Biotop-
kartierung;

Orts- und 
Landschaftsbild

• Orts- und Landschaftsbild, • straßenseitig steht das Plangebiet im Zusammenhang mit 
weiteren gewerblich bzw. industriell genutzten Grundstücken,

• westlich und südlich des Plangebiets folgen um 2 - 3 m höher 
gelegene Kiefernforste;

• aufgrund der Lage im Außenbereich stellt ein Industriegebiet 
grundsätzlich eine Beeinträchtigung für das Landschaftsbild 
dar;

• aufgrund der bereits erfolgten Belastung besteht jedoch 
gegenüber einer Fortführung der bestehenden Nutzung 
nunmehr eine entsprechend geringe Empfindlichkeit;

Kultur- und 
Sachgüter

• Bodendenkmale,
• Baudenkmal,

• es sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter im Plangebiet 
oder der unmittelbaren Umgebung bekannt;

Schutzgebiete 
Natur- und 
Landschafts-
schutz

• Landschaftsschutzgebiet, 
• Naturschutzgebiet, 
• Naturpark, 
• Nationalpark,
• Biosphärenreservat,
• keine Naturdenkmale, 
• geschützten Landschaftsbestandteile, 
• geschützten Biotope, 
• Vogelschutzgebiete, 
• Schutzgebiete nach der Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie.

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
mit allgemeinen Hinweisen zu Schutzgebieten von Natur und 
Landschaft;

• innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
sowie in unmittelbarer und weiterer Umgebung befinden 
sich keine Schutzgebiete von Natur und Landschaft gemäß  
§§ 21 - 29 BNatSchG.

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister             
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Bebauungsplan Nr. 62/2018 „Wohnbebauung an der 
Dorfstraße 24 und 26“, OT Schwante

• Öffentliche Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 (2) BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in 
ihrer Sitzung am 28.06.2018 beschlossen,  den Bebauungsplan 
Nr. 62/2018 „Wohnbebauung an der Dorfstraße 24 und 26“ 
im OT Schwante als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
aufzustellen. Es gelten die Vorschriften des § 13a BauGB in 
Verbindung mit § 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB.

Das Plangebiet umfasst die bebauten Grundstücke Dorfstraße 
24 und 26; Gemarkung Schwante Flur 1 Flurstück 208/2 und 
209 jeweils teilweise, gemäß dem in der Anlage beiliegenden 
Lageplan. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 4600 m². 

Planungsziel ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes für die 
Schaffung von Wohnhäusern für barrierefreies Servicewohnen. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 62/2018 „Wohnbebauung 
an der Dorfstraße 24 und 26“ im OT Schwante mit seiner 
Begründung wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oberkrämer am 05.09.2019 gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 (2) BauGB bestimmt.  

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom  
Montag, den 30.09.2019 bis einschließlich

Freitag 08.11.2019
(außer am 04.10. , 31.10. und 01.11.2019)

Montag, Mittwoch, Donnerstag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr,

Dienstag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr, 

Freitag:
8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ort der Auslegung:
Gemeindeverwaltung Oberkrämer - im Bürgersaal

OT Eichstädt
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Zusätzlich werden gem. § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt 
der öffentlichen Bekanntmachung sowie die Unterlagen 
zur öffentlichen Auslegung in das Internet eingestellt. Die 
Unterlagen können jederzeit während der Auslegungsfrist unter  
www.oberkraemer.de/Bekanntmachungen/ 
sowie über das zentrale Landesportal Brandenburg unter   
http://blp.brandenburg.de oder 
http://bauleitplanung.brandenburg.de eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf  abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt. 
Folgende Planunterlagen liegen öffentlich aus:
• Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 62/2018 „Wohnbebauung 

an der Dorfstraße 24 und 26“ im OT Schwante vom Juli 2019 
bestehend aus Planzeichnung und Begründung 

Gemäß §13a (3) BauGB wird hiermit zugleich bekannt gemacht,
• dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß 

§13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und

Anlage:  
Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches Bebauungsplan Nr. 60/2017 
 „ Industriegebiet an der Gewerbestraße Germendorf“ , OT Bärenklau
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• dass eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne 
des § 3 Abs. 1 BauGB nicht stattfindet und sich die Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Gemeinde-
verwaltung Oberkrämer Bauamt (Zimmer 9) OT Eichstädt,  
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer zu den o. g. genannten 
Zeiten unterrichten und zur Planung äußern kann.

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister 

Anlage: 
Übersichtskarte  mit Umgrenzung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 62/2018 „Wohnbebauung an der 
Dorfstraße 24 und 26“, OT Schwante

Bebauungsplan Nr. 54/2015 „Wohnbebauung  östlich 
des Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 

(Koppelgraben)“ im OT Schwante

• öffentliche Bekanntmachung über die Erteilung der Geneh-
migung des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat auf 
ihrer Sitzung am 25.04.2019 mit Beschluss-Nr. B-372/2019 
den Bebauungsplan Nr. 54/2015 „Wohnbebauung östlich 
des Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 
(Koppelgraben) “ im OT Schwante gemäß § 10 (1) BauGB  
 - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) - als Satzung beschlossen.

Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Teilflächen 
der  Flurstücke 164, 165 sowie das Flurstück 166 der Flur 7 in 
der Gemarkung Schwante.

Der Bebauungsplan wurde mit Bescheid vom 24.07.2019   
(Az.: 03039/2019) vom Landkreis Oberhavel als  höhere Verwal-
tungsbehörde genehmigt. 

Der von der Gemeinde Oberkrämer als Satzung beschlossene 
Bebauungsplan Nr. 54/2015 „Wohnbebauung östlich des 
Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 
(Koppelgraben)“ im OT Schwante tritt gem. § 10 (3) BauGB mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung ab diesem Tage in der 

Gemeindeverwaltung Oberkrämer im OT Eichstädt, 
16727 Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2

während der Dienstzeiten einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.

Hinweise

Gemäß § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB 
beachtlich sind.

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungs-
berechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann er die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschä-
digungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3  
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister 

Anlage:  
Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 54/2015 „Wohnbebauung östlich 
des Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 
(Koppelgraben), OT Schwante
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Bekanntmachung der  Schließzeiten der Kindereinrichtungen der Gemeinde Oberkrämer 2020

Einrichtung Personal-
versammlung Sommerferien Brückentage Weiterbildung Weihnachtsferien

Kita „Traumzauberbaum 19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen

20.07.2020 bis 
31.07.2020 22.05.2020 04.05.2020

05.05.2020
02.01. - 03.01.2020
24.12. - 31.12.2020

Hort „Pippi Langstrumpf“ 19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen 22.05.2020 30.04.2020

06.11.2020 24.12. - 31.12.2020

Kita „Zum lustigen 
Bärenvölkchen“

19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen

27.07.2020 bis 
07.08.2020 22.05.2020 26.03.2020

27.03.2020
02.01. - 03.01.2020*)

24.12. - 31.12.2020

Kita „Storchennest“ 19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen

06.07.2020 bis 
17.07.2020 22.05.2020 13.03.2020

18.09.2020 24.12. - 31.12.2020

Kita „Villa der 
kleinen Frösche“

19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen 29.06.2020 bis 

10.07.2020
22.05.2020 05.03.2020

06.03.2020 24.12. - 31.12.2020

Kita „Zwergenland“ 19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen

06.07.2020 bis 
17.07.2020 22.05.2020 06.11.2020 23.12. - 31.12.2020

Kita „Krämer Kids“ 19.3.2020 ab 15:30 Uhr
geschlossen

29.06.2020 bis 
10.07.2020 22.05.2020 24.09.2020 

25.09.2020 24.12. - 31.12.2020

Ferien: 
bis 03.01.2020, 03.02. - 07.02.2020, 06.04. - 17.04.2020, 22.05.2020, 25.06.2020 - 07.08.2020, 12.10. - 23.10.2020, 
21.12.2020 - 02.01.2021 und zwei Verfügungstage
*) Diese zwei Tage wurden bereits 2018 beschlossen.

Oberkrämer, 06.09.2019
P. Leys
Bürgermeister

Ende der amtlichen Mitteilungen

Ansitzdrückjagden im Krämerforst

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg und die Privatforst-
betriebe informieren, dass im Rahmen des Wildtierma-
nagements an nachfolgenden Terminen in den Waldgebieten 
der Gemeinde Oberkrämer jeweils in der Zeit von  
08:00 Uhr bis 14:00 Uhr die alljährlichen Ansitzdrückjagden 
stattfinden:

1. am 09. November 2019  
im Revier Krämerpfuhl

2. am 22. November 2019  
im Revier Velten (Bärenklauer Forst)

3. am 23. November 2018  
in den Revieren Krämerpfuhl , Pausin 
(Bötzower Oberheide und Forstbetrieb Marwitz/Wansdorf)

4. am 28. Dezember 2019  
im Revier Krämerpfuhl

5. am 11. Januar 2020  
im Revier Krämerpfuhl (Bötzower Oberheide)

Zur wirkungsvollen Bejagung der Wildschweine sollen frei 
stöbernde Jagdhunde eingesetzt werden. Die Waldbesucher 
werden höflich gebeten, sich an diesen Tagen auf die besondere 
Situation einzustellen.

Zugelaufene Jagdhunde können den zuständigen Revierleitern 

Herrn Helge Funk unter Tel.: 0172 3144 029
oder für das Revier Velten, 
Herrn Bernd Erdmann unter Tel.: 0172 3144 028

gemeldet werden.

Dirk Eger
Leiter Bau- und Ordnungsamt
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Zur Klarstellung des am 17. Mai 2019 im Amtsblatt Nr. 4 veröffentlichten Artikels zur 
Gartenarbeit weist das Ordnungsamt der Gemeinde Oberkrämer darauf hin, dass in 
der 32. Bundesimmissionsschutzverordnung (32. BImSchV) Zeiten festgelegt sind, in 
denen Geräte und Maschinen (wie z. B. Rasenmäher) benutzt werden dürfen.

Grundsätzlich gilt demnach, dass das Betreiben von Geräten und Maschinen an 
Sonn- und Feiertagen nicht erlaubt ist. 

An Werktagen, hierzu zählt auch der Samstag, ist das Rasenmähen in der Zeit von 
7:00 Uhr bis 20:00 Uhr erlaubt.

Aus dem Bau- und Ordnungsamt
Gartenarbeit

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2020/2021
Im Januar bzw. Februar müssen die Schulanfänger für das Schuljahr 2020/2021 angemeldet werden.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 geboren 
wurden. Kinder, die in der Zeit vom 01.10. bis 31.12.2020 das sechste Lebensjahr vollenden, 
werden auf Antrag der Eltern aufgenommen.

Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit!

Am Tag der Anmeldung werden die Termine für die schulärztliche Untersuchung vergeben.

Sollten Sie die genannten Termine nicht wahrnehmen können, so wird um persönliche Rücksprache gebeten.

Das Formular „Anmeldung zum Schulaufnahmeverfahren“ finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Oberkrämer -  
www.oberkraemer.de - unter Downloads - Formulare - Schule.

1) Siehe Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen der Gemeinde Oberkrämer vom 02.03.2018

Grundschule Bötzow
Dorfaue 8
16727 Oberkrämer
Tel.: 03304 502388

Wir erwarten die Eltern und Schulneulinge aus den Ortsteilen 
des Schulbezirkes II1) in der Grundschule Bötzow an 
folgenden Tagen:

• Dienstag, 14.01.2020 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

• Mittwoch, 15.01.2020 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

in der Aula der Grundschule Bötzow.

Nashorn-Grundschule-Vehlefanz                                       
Bärenklauer Straße 22
16727 Oberkrämer
Tel. 03304 562231

Wir erwarten die Eltern im OT Marwitz an folgenden Tagen:

• Montag, 24.02.2019 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  
16:00 Uhr - 18:00 Uhr

• Dienstag, 25.02.2019 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

im Sekretariat der Nashorn-Grundschule-Vehlefanz.

Etwa 60 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren am Sonntag, 
01. September in der Gemeinde Oberkrämer tätig, um für 
einen reibungslosen Ablauf der Landtagswahlen zu sorgen. 
Verteilt auf zehn Wahllokale und zwei Briefwahlvorstände 
gingen die Helfer wie immer zuverlässig und ordnungsgemäß 
ihren Aufgaben nach.

Ich möchte mich auf diesem Wege erneut bei all jenen 
bedanken, die mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung 
aktiv dazu beigetragen haben, dass die Wahlen in unserer 
Gemeinde ein weiteres Mal so komplikationslos verlaufen 
sind. Die erfolgreiche Durchführung von Wahlen hängt zu 
einem Großteil von dem Einsatz der zahlreichen Helfer 
ab, die bereit sind, hierfür ihre Freizeit zu opfern, um das 
demokratische Grundrecht auf Wahlen zu sichern

In diesem Jahr, mit gleich zwei Wahlsonntagen und 
insgesamt fünf Wahlen, hat sich einmal mehr gezeigt, wie 
wichtig ehrenamtliches Engagement ist. Ohne die tatkräftige 
Mitwirkung aller ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer wäre die Durchführung der  Wahlen nicht denkbar.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern 
des Bauhofes, die mir bei der Einrichtung der Wahllokale 
behilflich waren, sowie bei meinen Kolleginnen und Kollegen 
aus den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung, die 
ebenso unermüdlich wie alle Ehrenamtlichen in den Wahlvor-
ständen und hier in der Verwaltung geholfen haben. 

Ich hoffe, alle haben sich erholen können und würde mich 
freuen, wenn die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer uns bei 
den nächsten Wahlen wieder unterstützen  und es vielleicht 
sogar noch weitere Wahlberechtigte gibt, die Interesse an der 
Mitarbeit im Wahlvorstand haben.

Sabine Großmann
Haupamt Gemeinde Oberkrämer

Herzlichen Dank an die  Wahlhelfer der Landtagswahl 2019
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Sachliteratur:
• Verona Pooth:  

Nimm dir alles, gib viel!
• Christoph Schulz:  

Plastikfrei für Einsteiger
• Als Deutschland sich neu erfand
• Petra Cnyrim:  

Erklär‘s mir, als wäre ich 5
• Elli H. Radinger:  

Die Weisheit der Wölfe  
Kinderliteratur
• Katja Brandis:  

Woodwalkers - Tag der Rache
• Jeff Kinney: Jetzt rede ich!
• Ingo Siegner: Der kleine Drache 

Kokosnuss bei den Römern
• Hanna Kirschbaum: 

Paulina, die kleine Wiesen-
hummel - Die tollkühnen 
Abenteuer der Käferbande

• Dagmar Geisler:  
So passiert mir nichts! - Geschichten, 
die Kinder stark machen            

Jugendbücher
• Cassandra Clare: Queen 

of Air and Darkness
• P.C. Cast & Kristin Cast: Gebieter 

der Elemente - Gläserner Sturm
• Torsten Fink: Die Runenmeisterin
• Henriette Wich: Immer on
• Christopher Ross: Die Nacht der Wale            

DVDs
• Vice – Der zweite Mann
• Astrid
• Tabaluga – Der Film
• Drachenzähmen leicht  

gemacht 3 – Die geheime Welt
• Chaos im Netz                
CDs
• Sarah Connor: Herz Kraft Werke
• Katie Melua: Ultimate Collection   

Romane
• Joy Fielding: Blind Date
• Alina Bronsky: Die schärfsten 

Gerichte der tatarischen Küche
• Linda Castillo: Ewige Schuld
• Marie Lamballe:  

Café Engel - Schicksalhafte Jahre
• J. D. Robb: Zum Tod verführt            

Der Bibliotheksbestand ist online 
einsehbar unter:
https://oberkraemer.bibliotheca-open.de/ 

Neuerscheinungen in Ihren Bibliotheken

Öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer  
Hauptstelle Vehlefanz, Tel. 03304 505223 
16727 Oberkrämer, Bärenklauer Str. 22

Zweigstelle Bötzow, Tel. 03304 508865
16727 Oberkrämer, Dorfaue 8

Montag: 
14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Dienstag: 
09:00 Uhr – 17:00 Uhr

zusätzlich während 
der Schulzeit
Donnerstag:
07:00 Uhr – 12:00 Uhr
Freitag:
07:00 Uhr – 10:00 Uhr

Montag: 
12:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag:
11:00 Uhr – 19:00 Uhr

Donnerstag:
09:00 Uhr – 14:00 Uhr
Freitag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Besonders empfehlen möchten wir Ihnen,  
die Vielfalt an e-Medienausleihe zu nutzen:

www.onleihe.de/oberhavel

Auf folgende Veranstaltung 
möchten wir gern aufmerksam 

machen:

„Blind Date mit einem Buch“
in Deiner Bibliothek Bötzow zum 
Weihnachtsmarkt der Grundschule

Mittwoch, 04. Dezember 2019

15:30 Uhr – 18:00 Uhr

Herzlich Willkommen!

Sehr geehrte Einwohner*innen von 
Oberkrämer,
mein Name ist Jennifer Prahl und ich bin die 
„Neue“ im Bibliotheksteam von Oberkrämer. 
Ich wünsche mir, dass die Bibliotheken in 
Vehlefanz & Bötzow weiterhin ein Ort des 
Erlebens und Miteinanders sind - eben ein 
Treffpunkt für jedermann! Von Pappbilder-
büchern für die Kleinsten, Hörbücher für 
Erwachsene, bis hin zum eMedien-Leser 
und NEU Filme-Streamer sind alle herzlich 
willkommen!  Filmfriend ist ein komfortables, 
modernes und werbefreies Filmstreaming, 
das sowohl von zu Hause mit dem PC oder 
Mac als auch mit Handy oder Tablets abrufbar 
ist.

Deutsche Klassiker, Dokumentationen, 
Kinderfilme und -serien, Spiel- und Animati-
onsfilme, aber auch ausgewählte interna-
tionale Produktionen stehen zur Verfügung. 
Das Filmangebot wird stetig erweitert.

Bibliotheksbenutzer melden sich einfach und 
bequem mit ihrer Ausweisnummer und ihrem 
Passwort über unsere Homepage oder unter 
www.filmfriend.de an – und schon kann das 
Streamen beginnen. Die Altersfreigabe für 
Kinder wird bei der Anmeldung automatisch 
geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen das Bibliotheksteam 
gern zur Verfügung!

Über die Bibliothek Filme streamen? 
Das ist unser neuer Service!
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Öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer  

Herzlich willkommen zum „Kulturherbst“ in den Oberkrämer Bibliotheken

„Gehopst wie gesungen“
Samstag, 26. Oktober um 15:30 Uhr

Musikveranstaltung für 
Kinder ab 4 Jahren

von und mit Robert Metcalf
in der Turnhalle Marwitz

Berliner Straße 67, 16727 Oberkrämer
(Parkplätze im Schmiedeweg)

Eintritt:    
6,00 € im Vorverkauf in den Bibliotheken
8,00 € am 26.10.19 an der Tageskasse

„Gehopst wie gesungen“, Lieder zum 
Singen und Springen für Kinder ab  
4 Jahre. Kannst du singen und winken und 
gleichzeitig wie ein Flamingo auf einem 
Bein stehen? Weißt du wie eine Konzertina 
klingt? Ob ja oder nein, ist gehopst wie 
gesungen. Will sagen: du sollst so oder 
so unbedingt die Ohren spitzen, die Beine 
strecken und dich auf dem Weg zu Robert 
Metcalf und Dieter Sajok machen. Da 
kannst du eine Menge neue und witzige 
Bewegungslieder ausprobieren. Aber 
keine Angst - es gibt auch leise Lieder 
dabei, zum Ausruhen und Zuhören. Und 
bis wir uns sehen, kannst du schon mal 
üben:

Hören - Singen - Strecken - Springen 
- Patschen - Klatschen - STOP!“

https://www.robert-metcalf.de/:

„Süd-England & Cornwall“ 
Samstag, 16. November um 19:00 Uhr

Multivisionsshow 
von und mit Roland Marske 

in der Turnhalle Marwitz
Berliner Straße 67, 16727 Oberkrämer

(Parkplätze im Schmiedeweg)

Eintritt: 08,00 € im Vorverkauf
  10,00 € Abendkasse

„Von Kent bis Cornwall entdeckte ich 
eine der wohl schönsten Regionen 
Europas, die mich gerade in ihrer Vielfalt 
verblüffte und begeisterte: Liebenswert 
altmodische Seebäder und mediterran 
anmutende Küstenstädte wechseln sich 
ab mit malerischen Fischerorten und 
verschlafenen, lieblichen alten Dörfern 
mit typischen Cottages. Daneben ziehen 
mystische Steinkreise, trutzige Burgen und 
prachtvolle Kathedralen in ihren Bann. Es 
sind die Schauplätze der Legenden um 
König Artus.

Ihren ganz besonderen Reiz verdanken 
die südlichen Grafschaften nicht zuletzt 
jedoch der einzigartigen Landschaft: 
Hügelige Wiesen, karge nebelverhangene 
Moore, wilde Felsküsten mit herrlich 
weißen Klippen und versteckte Buchten 
mit menschenleeren, langen Stränden.

Der Golfstrom schafft hier kleine 
botanische Paradiese, die man in diesen 
Breiten gar nicht vermuten würde. Üppig 
blühende Gärten und verwunschene 
Parklandschaften konkurrieren um die 

Gunst des Betrachters und bieten einen 
angemessenen Rahmen für stolze, 
altehrwürdige Herrenhäuser. Die wunder-
schönen Landsitze sind grandiose 
Zeugnisse eines machtvollen, immer noch 
sehr lebendigen Adels.

Mit den wunderschönen Fotos dieser Reise, 
die ich auf eine kinoähnliche Großbild-
leinwand projiziere, vermittele ich Ihnen 
genau jene stimmungsvolle Atmosphäre, 
die einen hinter jeder Ecke die Helden 
des letzten Rosamunde Pilcher Films 
vermuten lässt. Willkommen in Englands 
schönster Countryside! Willkommen in 
meiner Show!“
https://www.jules-verne-online.de/index.php/
multivisionen/europa/suedengland-cornwall:

Bibliothek & Kultur in den Schulen

Märchentage mit Marion Wölfer 
(https://www.maerchenundseele.de/)

Mittwoch, 13. November um 8:15 Uhr für die 1./2. Klassen
Vehlefanz - Aula

Mittwoch, 20. November um 8:15 Uhr für die 2./.3. Klassen
Bötzow - Pavillon

Lesestart in der öffentlichen Schulbibliothek Vehlefanz
Ein Angebot für alle Kinder ab 3 Jahren mit Eltern & Geschwister 

Bücher, malen, basteln, spielen …
Für Groß & Klein soll das zusammen ein Vergnügen sein.

Wir bitten um Voranmeldung per Mail oder telefonisch.
Vielen Dank!

Jubiläum – 30. Berliner Märchentage
„Märchen überwinden Grenzen“

Mittwoch, 20. November um 9:30 Uhr in Vehlefanz

Termin

Montag, 30.09.2019, 
16:30 Uhr -17:30 Uhr

Montag, 04.11.2019
16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Montag, 02.12.2019
16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Thema

„Die Maus sucht ein Haus“

„St. Martin feiern mit 
Emma und Paul“

„Der kleine Igel feiert 
Weihnachten“

JUBILÄUMSFESTIVAL - Deutscher Vorlesetag 
mit Michaela Ude „Philipp vom Rabenfels“

Freitag, 15. November für die 5. Klassen
in Vehlefanz um 8:15 Uhr - Aula

in Bötzow um 10:15 Uhr - Bibliothek 
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Was war in diesem Jahr schon los...

Die Fotogruppe „Blende 7“ zeigt seit dem 
Schulstart Bilder vom Schul-Sommerfest 
am 18. Juni im oberen Foyer der 
Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. 

Der „Schachclub Oberkrämer“ ist 
Mitglied im Vehlefanzer Heimatverein. 
Gemeinsam mit Kind und Kegel  feierten 
sie ihr alljährliches Sommerfest. 

Senioren, die nicht mehr selbstständig 
auf Entdeckungsfahrt gehen können, 
hat der Vehlefanzer Heimatverein am  
15.08. mit dem „Glienexpress“ zu einer 

Informationsfahrt  - Gewerbegebiet,  Auto- 
bahnbau, Spargelhof und mehr - 
eingeladen. Betreut wurden sie von Erika 
Kaatsch und Ruth Müller. 

Beeindruckt waren die Ausflügler von der 
Entwicklung der „Schwanteland GmbH“. 
Geschäftsführer André Krötz persönlich 
begrüßte die Gruppe und führte sie durch 
die Chicorée-Produktion. Die Ausflügler 
bedanken sich auf diesem Weg noch 
einmal ganz herzlich für den informativen 
Vortrag und für die  große Kiste des 
vitaminreichen Gemüses. 

Beim abschließenden Kaffeetrinken im 
Haus der Generationen ließ man die 
Eindrücke Revue passieren. 

Die Vehlefanzer Amseln hatten einen 
ersten Auftritt nach der Sommerpause 
beim Drescherfest in Staffelde. Jetzt üben 
sie für das Chortreffen der Seniorenchöre 
am 26. Oktober.

...und darauf können wir 
uns noch freuen

Neben den wöchentlichen oder 
14-tägigen ganzjährlichen Aktivitäten, 
wie „Gymnastik und Bewegung“ in der 
Turnhalle, dem „Singen mit den Amseln“, 
dem  „Rommé“ oder „Schach“ spielen, 
bietet der  Heimatverein auch wieder 
besondere Veranstaltungen an.

So findet am Sonnabend, den 28.09. das 
Vehlefanzer Oktoberfest statt. 

Beginn ist um 11:00 Uhr, denn die 
Weißwürstl sollten bis 12:00 Uhr verzehrt 
sein. Bis zum Kaffeetrinken bleibt dann  
Zeit für lustige Spiele.

Die Klönkaffee-Nachmittage zum 
Gedankenaustausch und fröhlichen 
Zusammensein für Mitglieder und Freunde 
des Heimatvereins sind im Oktober und 
November jeweils am 3. Donnerstag des 
Monats, also am 17.10. und am 21.11. im  
Haus der Generationen. 

Für Oktober und November ist eine 
Podiumsdiskussion zum Gedenken an 
den Mauerfall vor 30 Jahren und eine 
Buchlesung des Journalisten Robert 
Tiesler geplant. Leider stehen die  
genauen Termine noch nicht fest.

Geplant ist auch eine Museumsfahrt nach 
Berlin zum Pergamon-Panorama des 
Künstlers und Fotografen Yadegar Asisi. 
Interessenten melden sich bitte bei Helga 
Müller-Schwartz (Tel: 0176 41442104). 

Viele freuen sich schon auf das 
traditionelle Weihnachtsliedersingen im 
Rahmen des Klön-Kaffee-Nachmittags 
am 12. Dezember.

Vehlefanzer Heimatverein 

Die Kinder zeigten u. a. ein sportliches Programm.

Sommerfest - ohne Schachbretter.

Mit dem Glienexpress auf Erkundungstour.

Unsere Amseln in Staffelde.

Das 2. Halbjahresprogramm der Kultur-
schmiede beginnt am Sonnabend, den 
21.09. um 10:00 Uhr mit dem beliebten 
Buchbasar und Trödelmarkt. Es kann 
dann bis 18:00 Uhr gestöbert werden. 
Wer einen Verkaufsstand aufbauen 
möchte, meldet sich bei Dieter Blumberg 
unter 033055 70922 an. 

Für 2,00 € Platzmiete darf ein Tapezier-
tisch aufgestellt werden. 

Die Eintrittskarten für die nachfolgenden 
drei Termine liegen bereits seit Juli 
zum Verkauf in Jettes Krämerladen, 
Vehlefanz, Lindenallee 27 und bei Birgit 
Ellings Bestellannahme, in der Dorf- 
straße 35b,  Schwante bereit. 

Alle Veranstaltungen beginnen um  
19:00 Uhr. Geöffnet wird die urige 
Schmiede jeweils eine halbe Stunde 
früher.

Am Sonnabend, 26. Oktober heizt, „Mad 
Blue Waters“ den Gästen mit Klavier, 
Gitarre, Bass und Schlagzeug ein. Die 
vier Musiker begeistern mit bekannten 
Klassikern, Raritäten und eigenen neuen 
Songs. Dem Publikum verspricht die Band 
einen anregenden Trip von Louisiana bis 
Chicago. 

Trübe, düstere Novembertage werden 
von Martin Herrmann am 16. November  
nachhaltig weggeschwätzt. „Keine 
Frau sucht Bauer“, meint der politische 
Salonkabarettist. Mit starken Sprüchen 
und wortgewaltigen Couplets zieht er 
eine scharfzüngige Reimspur. Schwarzer 
Humor vom Feinsten!

Dirk Rave und Henry Nandzik besingen 
zur traditionellen „Feuerzangenbowle mit 
Musik“ am 30. November die Geschichte 
beider deutscher Staaten, von der von 
Not geprägten Nachkriegszeit bis zum 
Mauerfall vor genau 30 Jahren. Die 
Mischung aus Schlagern, Rocksongs und 
Chansons zeichnet eine musikalische 
Sozialgeschichte von Ost und West. 

„Mitsingen erwünscht“, erklärt Dirk Rave. 
Die Schmiedefans kennen ihn bereits. 

Das Programm der Freunde der Kulturschmiede 
Schwante für das 2. Halbjahr 2019
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Fotospaziergang für Einsteiger
Fotospaziergang am Mühlensee Vehlefanz im September und Oktober

Dauer je Tour 2,5 - 3 Stunden - Unkostenbeitrag pro Person und Tour 15,00 € 
Anmeldung unter: 03304 2061227 oder per Mail kontakt@kraemer-forst-de

Was soll auf einem Fotospaziergang vermittelt werden? 
• vorrangig Grundlagen, allgemeine Hinweise zur Fotografie,
• Zusammenhang von ISO, Blende und Belichtung, 
• Kameramodus, Fokussierung, Belichtungseinstellung. 

Was wird zur Tour benötigt?
• Bedienungsanleitung ihrer Kamera, wenn vorhanden, 
• Stativ, nach Möglichkeit Funk- bzw. Fernauslöser, 
• der Witterung entsprechende Kleidung/Schuhwerk. 

Wo geht es los? 
• Bockwindmühle Vehlefanz,  

Lindenallee 71, 16727 Oberkrämer.

Wie groß ist die Gruppe und was ist bei Regen? 
• Max.8 Personen, bei Dauerregen/Unwetterwarnung fällt die 

Tour aus .
Dem Sonnenuntergang entgegen

Freitag 27.09.19 um 16:00 Uhr 

Bei unserer Tour soll der Sonnenuntergang über dem Mühlensee 
in Szene gesetzt werden. Durch die Abenddämmerung können 
Langzeitbelichtungen vom Wasser getestet werden. 

Herbststimmung 
Samstag 12.10.19 um 14:00 Uhr 

Im Herbst verwandelt sich das Landschaftsschutzgebiet rund 
um den Mühlensee in ein faszinierendes Farbenspiel. Dieses 
soll in seiner Vielfalt festgehalten werden. 

Veranstalter: Förderverein Regionalpark Krämer Forst e.V. und die Fotogruppe „Blende 7“ des Heimatvereins Vehlefanz
Ansprechpartner: Tourismusinformation Oberkrämer, Lindenallee 71, 16727 Oberkrämer, Tel. 03304 2061227

Workshop Wildkräuter - 
Salben aus der Hexenküche

Donnerstag, den 10.10.2019, 
um 16:30 Uhr - ca. 19:30 Uhr

Salben können bei den unterschiedlichsten Beschwerden 
helfen, z. B. bei Prellungen oder Schmerzen. Sie können 
entzündungshemmend, desinfizierend, wundheilend oder 
krampflösend wirken. 

Die Kräuterfee Tina* erklärt in diesem Workshop die 
Herstellung von Salben mit Wildkräutern.

Dauer: 3 Stunden
Unkostenbeitrag: 40,00 € (incl. Material)
Anmeldung unter: 03304 2061227 oder
per Mail: kontakt@kraemer-forst.de  

Treffpunkt:
Bockwindmühle Vehlefanz
Lindenallee 71
16727 Oberkrämer

* Kräuterfee Tina alias Martina Bauer 
    ist zertifizierte Kräuterpädagogin, 
    Fachkraft für Kräuter- & Gewürzkunde (IHK)
    Infos über die Kräuterfee unter:
    www.kraeuterfeetina.de

Handball in der Oberkrämerhalle 
Der SV Eichstädt 1949 informiert: 

Samstag 16.11.2019 
13:00 Uhr 2. Männer – HSV Oberhavel 
15:30 Uhr 1. Männer – TSV Chemie Premnitz 
18:00 Uhr Frauen – SV Union Neuruppin 

Samstag 19.10.2019 
 

13:00 Uhr  2. Männer – Oranienburger HC IV 
15:30 Uhr  1. Männer – 1. SV Eberswalde 
18:00 Uhr Frauen – OSG Fredersdorf-Vogelsdorf 

Samstag 16.11.2019 
13:00 Uhr 2. Männer – HC 52 Angermünde 
15:30 Uhr 1. Männer – SSV Falkensee 
18:00 Uhr Frauen – HSV Wildau 1950 

Wir suchen Verstärkung für unsere 
Erwachsenenmannschaften sowie im 
Jugendbereich (Jahrgänge 2005 bis 
2009). Interessierte können gerne zu 
einem Probetraining vorbeikommen. 

Weitere Informationen unter 
www.sv-eichstaedt.de 
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Helga Müller-Schwartz

Hingebungsvoll fiedelt Barbara Steinacker schnelle Rhythmen 
auf ihrer Geige. Begleitet wird sie vom eigenwilligen Gitarrenspiel  
des Bandleader Klaus Sukow, dem Kanadier Stuart McLean,  
der sein Banjo schon mal mitten im Musikstück mit der barock 
anmutenden  Mandoline vertauscht und von Stefan Zeller. Mit 
dem weichen Klang seines weißen Akkordeons begleitet er die 
wilden, oft abgehackten Tanzrhythmen der drei Musiker. Er kann 
auch die Fiedel spielen. „Wir sind die einzige Folk-Band, die sich 
zwei Geigen leisten kann“, klärt Klaus Sukow selbstbewusst das 
Publikum auf.  

Die Berliner Folk-Band „Flinkfinger“, die 1975 von Heiner Thomas 
gegründet wurde, versetzte die 120 Besucher der Kultur-
schmiede Schwante in einen Begeisterungstaumel.  „Flinkfinger“ 
spielt heute in der zweiten Generation. Die Melodien werden 
auswendig gespielt, Noten gibt es keine. 

„So können sich die Musiker die Melodien besser merken.  Es 
ist ja Tanzmusik“, erklärt Barbara Steinacker, die seit 20 Jahren 
mitmischt.  

Nach anfänglicher Zurückhaltung lassen sich die Zuhörer von 
den Melodien mitreißen. Augen leuchten, Beine wippen, und 
die  ersten tanzen. Das Publikum klatscht und singt mit bei Wild 
Rover - „No, Nay, Never, Nomore“.  Dieser Song sollte das Ende 
sein nach drei Stunden.

Die Freunde der Kulturschmiede Schwante haben ihren Fans 
mit diesem Abend ein unvergessliches Erlebnis bereitet.

Open-Air-Konzert im Rahmen der Reihe „Musik auf dem Hof“
Die Folk Band „Flinkfinger“ aus Berlin begeisterte auf dem Gelände der Kulturschmiede in Schwante

Folk im Hof, mitreißendes Konzert in Schwante.

Information des Behindertenbeauftragten Bernd Ostwald
Ergänzende, unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) des Märkischen Sozialvereins 

 e. V. in Oranienburg

Menschen mit Behinderungen und von 
Behinderung bedrohte Menschen, ihre 
Angehörigen sowie alle Interessierten mit  
Fragen rund um Teilhabe und Rehabi-
litation können sich seit 2018 unabhängig 
in der Teilhabeberatungsstelle beim 
Märkischen Sozialverein e.V. beraten 
lassen. 

Mögliche Themen sind z. B. Rehabi-
litation, Assistenz und Betreuung, 
Wohnen, Familie und Partnerschaft, 
Arbeit, Mobilität  etc.  „Es geht darum, mit 
ratsuchenden Menschen gemeinsam und 
auf Augenhöhe herauszufinden, welche 
Möglichkeiten der Teilhabe nach dem 
Bundesteilhabegesetz zur Verfügung 

stehen und wie diese genutzt werden 
können. Ziel ist Barrieren abzubauen 
und eine niederschwellige  Beratung auf 
Augenhöhe zu ermöglichen“, wissen die 
beiden Beraterinnen Frau Blankenburg 
und Frau Meißner. Die Eigenverant-
wortung, individuelle Lebensplanung und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen und von Behinderung 
bedrohter Menschen sollen durch die 
ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) gestärkt werden. 

Der Märkische Sozialverein e. V. bietet in 
seinen Räumen in der Liebigstraße 4 in 
Oranienburg folgende Sprechstunden an:

Dienstag von 13:00 Uhr - 17:00 Uhr und 
Donnerstag von  07:30 Uhr - 12:00 Uhr. 

Darüber hinaus sind  individuelle Termin-
absprachen und bei Bedarf Hausbesuche 
möglich. 

Telefonisch ist die Teilhabebera-
tungsstelle unter der 03301 6896955  
oder E-Mail eutb@msvev.de erreichbar.

Weitere Informationen unter: 
http://msvev.de/fachbereich/eutb-projekt/
oder www.teilhabeberatung.de

Anzeigen

Sie möchten Ihr Haus oder Grundstück
bestmöglich und schnell verkaufen?

www.immobilien-oberkraemer.de
Wir sind Ihr Makler vor Ort, kennen den regionalen

Markt und finden auch für Ihre Immobilie schnell den
richtigen Käufer.

OBERKRÄMER-IMMOBILIEN ANDREAS H. KALLMEIER

...der Makler in, aus und für Oberkrämer

Tel.: 0 33 04 - 203 54 54
Bärenklauer Straße 2 - 16727 Oberkrämer - OT Vehlefanz

Termine täglich nach Vereinbarung

Jan Waßerfall
Rechtsanwalt

Versicherungsrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht
Arbeitsrecht

Forderungsinkasso
OT Schwante
Schilfweg 11

16727 Oberkrämer
Telefon 033055/23 83 42
Telefax 033055/23 83 43

www.wasserfall.com
anwalt@wasserfall.com
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Am 24. August 2019 war es endlich 
soweit. Unsere Kindertagesstätte in 
Eichstädt feierte ihren 65. Geburtstag  mit 
einem großen Kitafest. 

Es war ein gelungener Tag. Bei  
Sonnenschein und blauem Himmel 
begrüßte die Kitaleiterin Frau Kerstin 
Ernst die Gäste mit einer bewegenden 
Eröffnungsrede. Besonders gefreut hat 
uns, dass die ältere Generation aus 
Eichstädt ihre Glückwünsche persönlich 

überbrachten. Auch die ehemalige 
Kitaleiterin Frau Inge Meier nutzte diesen 
besonderen Tag, um die Kita zu besuchen 
und in Erinnerungen zu schwelgen.

Passend zu den hochsommerlichen 
Temperaturen konnten die Kinder in der 
Wasserwerkstatt aktiv werden, Karussell 
fahren, Zuckerwatte naschen, Zwerge 
bemalen, sich schminken lassen und 
vieles mehr. Natürlich wurde auch für das 
leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Es wurde exotisch und aufregend, als 
die Piratenshow mit „wilden Tieren“  
Kinder und Erwachsene gleichermaßen 
begeisterte. Eine große Überraschung 
war es, als mit Trommeln und Fanfaren 
der „Oldie Fanfarenzug“ aus Hohen 
Neuendorf ein Geburtstagsständchen 
brachte.

Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, 
die dieses wunderbare Fest möglich 
machten!

65 Jahre Kita „Zwergenland“ 
Zum Jubiläum wurde ein großes Kitafest gefeiert

Vielen Dank an Herrn Ostendorf und Herrn Koslitz für 
das Präsent zum Jubiläum

Foto: Kita Eichstädt

Dirk Ostendorf 
Ortsvorsteher

Auch in diesem Jahr feierte unsere 
Feuerwehr ihr Sommerfest.

Es wurde wie immer einiges auf die Beine 
gestellt, um die Besucher zu begeistern.

Bei tropischen Bedingungen konnten die 
Kinder u. a. auf der Hüpfburg spielen, oder 
sich mit einem Steiger in luftige Höhen 
befördern lassen. 

Als Highlight durften sich die Besucher 
mal wie ein Feuerwehrmann fühlen. 

Sie konnten selbst in voller Ausrüstung 
versuchen, mit den Werkzeugen der 
Feuerwehr, ein Auto zu öffnen oder das 
Dach abzutrennen.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. 
Bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem 
wurde mit Musik und Tanz rund um den 
Bierwagen bis tief in die Nacht gefeiert.

Bei allen,  die mitgewirkt und uns 
unterstützt haben, möchte ich mit herzlich 
bedanken.

Ihr Dirk Ostendorf, Ortsvorsteher 

Eichstädter feierten mit ihrer Feuerwehr auf dem Dorfanger ein Sommerfest

Die Feuerwehr zeigte das Öffnen eines PKW‘s.

Passend zum Fest, eine Feuerwehrhopseburg.

Selbst gebackener Kuchen schmeckte auch bei den hochsommerlichen Temperaturen.
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Berichte und Informationen aus der Jugendarbeit 

Am Montag, den 24.06.2019 starteten gut 
gelaunt und bei strahlendem Sonnenschein 
die Mitarbeiter der Jugendarbeit  und 
die Kinder und Jugendlichen in das 
Sommer-Camp ins Löwenberger Land,  
OT Neuendorf an die „Große Plötze“.

Bis zum Freitag standen Spaß und Spiel 
auf dem Plan des Camps, das in diesem 
Jahr unter dem Motto „Fit for future“ stand.

Von den 27 teilnehmenden Mädchen 
und Jungen im Alter von 10 - 13 Jahren 
fuhren 19 zum ersten Mal mit. Die meisten 
Teilnehmer kamen aus Oberkrämer, aber 
auch aus  Hennigsdorf, Oranienburg, 
Hohen Neuendorf  und Berlin waren Kids 
mit von der Partie.

Je näher der Tag der Abreise rückte, umso 
mehr wuchs die Spannung, wie es so sein 
wird und ob das Wetter auch mitspielt, denn 
geschlafen wurde wie immer in Zelten. Für 
einige Kids war das Heim auf Zeit in Form 
eines Zeltes auch Premiere. 

Nach der Fahrt mit dem Bus von 
Schwanteland Reisen und einem 
kurzen Fußmarsch kamen die Kids und 
begleitende Betreuer auf dem Camping 
Areal an.

Die Wiese wurde in Augenschein 
genommen und nach einer kurzen 
Einführung in die Aufstellung der Zelte, 
war man sich schnell einig, wer mit 
wem ein Zelt teilen möchte und wo es 
aufgestellt werden soll. Mit Unterstützung 
der Betreuer standen bald alle Zelte und 
waren bezugsbereit. 

Nach der Belehrung erfolgte die  
Besichtigung, wo was zu finden ist,  
z. B. wo holt der Tischdienst die zu den 
Mahlzeiten benötigten Lebensmittel,  wo 
wasche ich mein Geschirr ab und wo 
sind die Waschräume und Toiletten. Ein 
wichtiger Anlaufpunkt war der Bungalow 
der Betreuerinnen, in dem jeden Tag das 
Mittagessen, durch Mandy Seeger, frisch 
und lecker zubereitet  wurde. Es gab 
unter anderem Nudeln mit Tomatensoße 
und Jagdwurst, Milchreis, Kartoffeln 
und Kräuterquark und am letzten Abend 
selbstgemachte Burger mit Pommes. Die 
Lebenmittelvorräte mussten täglich wieder 
aufgefüllt werden.

Vielfältig waren die Aktivitäten, die 
angeboten wurden. So konnten sich die 
Kinder beim Bodypainting gegenseitig 
verschönern, bei der Spaßolympiade, 
mussten die Mannschaften unter 
erschwerten Bedingungen verschiedene 
Spiele und Stationen bewältigen. 

Postkarten wurden selbst hergestellt. 
Dazu gingen die Kids in Gruppen mit 
den Betreuern los, um schöne Motive 
festzuhalten, welche dann auf Postkarten 
gedruckt werden konnten. Die nächste 
Hürde folgte: Wo kommt die Anschrift hin? 
Was schreibe ich in welcher Reihenfolge? 
Was möchte ich dem Empfänger mitteilen? 
Im Zeitalter der digitalen Medien, wo 
Whatsapp ein schnelles Medium ist, um 
Bilder und Nachrichten zu verschicken, 
schrieben einige Kids zum ersten Mal eine 
Postkarte. Diese wurden frankiert und an 
den jeweiligen Empfänger auf den Weg 
gebracht. 

Das Spiel „Capture the Flag“ durfte 
ebenso wenig fehlen, wie ein Filmabend 
oder eine Nachtwanderung. Es wurde 
Musik gemacht. Herr Netzeband, als 
auch andere Betreuer und Kids griffen zur 
Gitarre und trugen zur Unterhaltung und 
guten Stimmung bei. 

Die kreativen Kids wollten auch im 
Sommer-Camp nicht aufs Basteln 
verzichten und so wurden Armbänder 
geflochten, Ketten- und Schlüsselanhänger 
in Mosaiktechnik bemalt etc. 

Bei Temperaturen bis zu 370 C waren die 
Kids viel im See, um sich zu erfrischen 
oder mit Luftmatratze, Wasserball oder 
Schwimmnudel  Spaß zu haben.

Auf Sport konnten die Kids  nicht verzichten 
und so wurde Beachvolleyball, Fußball 
und Federball gespielt. Einige Teilnehmer 
wollten joggen und so liefen sie mit einer 
Betreuerin abends um den See. 

Zum Schluss waren sich alle einig, dass es 
eine sehr schöne Woche war und im Jahr 
2020 in der ersten Sommerferienwoche 
wieder an der „Großen Plötze“ stattfinden 
soll.

Das gesamte Team möchte sich an der 
Stelle bei den Mitarbeitern der Gemeinde 
bedanken, die wieder den Hin- und 
Rücktransport des Gepäcks und der 
unzähligen Boxen mit Kreativ- und Spiel- 
material, Küchenzubehör etc. übernommen 
haben. 

Ein weiterer Dank gilt dem Löwenberger 
Land, das uns die Nutzung des Geländes 
für die Zeit des Sommer-Camps kostenfrei 
überließ.

Die Bäckerei Plessow aus Teschendorf  
lieferte uns jeden Morgen duftende, frische 
Brötchen zum Frühstück.

Weiterhin danken wir den Verantwortlichen 
des Campingplatzes Große Plötze e. V., die 
uns die Wiese mähten und allen weiteren 
Mitwirkenden, die dazu beigetragen 
haben, dass das Sommer-Camp zu einem 
jährlichen Höhepunkt im Veranstaltungs-
kalender der Kinder- und Jugendarbeit 
wurde.

Sommer-Camp 2019

Unser Zelt-Camp-Heim für eine Woche.

Wo finden wir was? Die obligatorische Einweisung 
am ersten Camp-Tag.

Bewältigung eines Hindernisparcours mit Flossen - 
schwierig, schwierig .

Kreative Bildgestaltung auf der Haut = Bodypainting.



Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 8 - Jahrgang 18

Seite 19

Wahlfangtour 2019
Die Stiftung SPI (Sozialpädago-
gisches Institut) ist auf Wahlfang-Tour 
2019 gegangen, um  Erstwähler für 
die Landtagswahl in Brandenburg 
(01.09.2019)  zu aktivieren und zu 
animieren, ihre Stimme abzugeben. 

Die Wahlfang-Crew besteht aus einem 
Rapper, einem DJ und einem Sprayer. 
Eine Station war auch das Gemein-
schaftszentrum Conradsberg in 
Hennigsdorf. Sarah Lüth machte sich mit 
gespannten und erwartungsvollen  Kids 
aus der Kinder- und Freizeiteinrichtung 
Bötzow auf den Weg nach Hennigsdorf, 
um am Projekt der Wahlfang-Tour 
teilzunehmen. Vor  Ort  beteiligten sich 
die Kids am Graffiti Projekt, was ihnen 
viel Freude bereitete. Die fertigen Bilder 
sind sehr gelungen und die Kids sind 
stolz auf ihre Ergebnisse. 

Berichte und Informationen aus der Jugendarbeit 

Familienfest in Bärenklau
Am diesjährigen Familienfest auf dem 
Remotehof in Bärenklau beteiligten sich 
auch wieder die Mitarbeiterinnen der 
Jugendarbeit. Bei schönem Wetter kamen 
viele große und kleine Besucher auf den 
Remontehof. So ließ es sich nicht vermeiden, 
dass sich immer wieder eine Schlange am 
Stand bildete. Die Festbesucher waren gut 
gelaunt und nahmen die Warterei gern in 
Kauf. 

Die Waffeleisen liefen heiß und die 
Kaffemaschine lief ein ums andere Mal 
durch. Die Popcornmaschine ließ aus 
Maiskörnern duftendes Popcorn entstehen.  
Das große Mensch ärgere Dich nicht Spiel 
und der Kreativtisch luden die kleineren 
Besucher mit ihren Familien zum Verweilen 
ein. Stand und Spiele sind vorbereitet, es kann losgehen.

Fotos (13) Jugendarbeit Oberkrämer

Während der Sommerferien fanden wie 
immer Aktivitäten in den Jugendclubs statt.

So wurden z. B. Steine gesammelt und  mit 
den unterschiedlichsten Motiven bemalt, 
um dann an öffentlich zugängigen Stellen 
abgelegt zu werden. Der Kreativität sind 
bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. 
Der Finder eines solches Steines  kann ihn 
an einem anderen Ort erneut verstecken. 
Der Trend der  „Küstensteine“, der seinen 
Ursprung in den USA hat, ist in der 
Gemeinde Oberkrämer angekommen. 

Es wurden Traumfänger gebastelt, die 
mit Perlen und Federn versehen wurden.  
Über dem Bett aufgehängt sollen sie vor 
schlechten Träumen schützen

Aus Fimo-Knete entstanden viele Unikate, 
die mitunter zum Schmunzeln waren.

Bei den tropischen Temperaturen waren 
Abkühlungen im kleinen Planschbecken 
und Wasserschlachten eine willkommene 
Erfrischung. 

Da Essen bei den Kids immer geht, wurde 
gemeinsam gekocht und gespeist, so 
standen z. B. Nudeln mit Tomatensoße, 
nach einem Geheimrezept einer Kollegin, 
auf dem Speiseplan, welches so mundete, 
dass es dieses Gericht auf Wunsch der 
Kids  noch ein weiteres Mal gab. Pizza 
wurde zubereitet und jeder konnte sich 
sein Stück nach Belieben belegen. Zuvor 
mussten die Kids beim Schneiden der 
Zutaten fleißig mithelfen. 

Zum Abschluss ihres Praktikums in 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
kredenzte die Praktikantin leckere  Crepes 
mit verschiedenen Füllungen. 

Auf geht‘s zur Wahlfangtour.

Stolz werden die fertigen Graffitibilder präsentiert.

Ferienaktivitäten in den Jugendclubs

Küstensteine Made in Oberkrämer. Sie sollen den Schlaf verbessern - Traumfänger.

Für das Essen wurden die Zutaten geschnippelt. Aufgefuttert wurde das Selbstgekochte bei schönem 
Sommerwetter im Freien.
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Diesjähriges Bötzower Familienfest 
äußerst gelungen

Miriam Wellnitz , Kita „Traumzauberbaum“ 

Bei bestem Sonntagswetter lud auch in diesem Jahr das 
Bötzower Familienfest zahlreiche kleine und große Gäste mit 
einer breiten Palette an tollen Angeboten ein. Ein  umfangreiches 
Speisen- und Getränkeangebot für den Gaumen, sowie u. a. 
eine Tombola mit attraktiven Preisen und der Kinderflohmarkt 
wurden gut gewürdigt. 
Nicht zuletzt durch die sehr gute Vernetzung der Kita „Traumzau-
berbaum“, der Feuerwehr, diversen Vereinen und Bötzows 
Ortsvorsteherin Mandy Krenz untereinander, konnte dieses Fest 
so gut gelingen.

Kinder der Kita „Traumzauberbaum“ 
gratulieren zu Netto`s Neueröffnung

Miriam Wellnitz , Kita „Traumzauberbaum“ 

Zur feierlichen Neueröffnung der Nettofiliale in Bötzow 
gratulierten am Dienstag, den 20.08.19, Kinder der Kita 
„Traumzauberbaum“ mit einem musikalischen Ständchen sowie 
selbstgebastelten Blumen. 

Das überraschte und erfreute Marktleiterin Frau Bauske, sowie 
Verkaufsleiter Herrn Engelhardt sehr. Dankend verteilten sie 
anschließend Süßigkeiten an die Kinder.

Wir wünschen der Filiale alles Gute und viel Erfolg für den 
Neustart!

Das gut gelaunteKita-Team vom Kuchenstand.
Foto: privat

Glückwünsche zur Neueröffnung des Marktes überbrachent die Kita-Kinder. 
Foto: privat

Anzeigen

•Insektenschutz
•Rollläden
•

Haustüren•
Innentüren•

Motorisierung

•Garagentore

Ausstellung: 
Mo-Fr 13.00-16.30 Uhr
Viktoriastr. 62a
16727 Velten
Tel. 03304-34 016 

www.gutschmidt.de
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Bärenklauer Erntefest 2019
Die Bärenklauer und ihre Gäste feierten 
am zweiten Septemberwochenende ihr 
traditonelles Erntefest. 

Die Verantwortung der Organistion lag 
in den Händen des Ortsbeirates und bei 
ortsansässigen Vereinen. 

Die vielen ehrenamtlichen Helfer sorgten 
dafür, dass die reichlich gespendeten 
Kuchen verkauft werden konnten, die 
gekochte Marmelade verkostet und 
ausgezeichnet wurde, das obligatorische 
Scheiß-Huhn sein Geschäft verrichten 
konnte und so dem einen oder anderen, der 
den richtigen Tipp abgab, etwas Kleingeld 
bescherte. Bei den Leegebruchern Kleintier-
züchtern konnte man die Anzahl von Eiern 
schätzen, die sich in einer Plastikdose 
befanden. Hier konnte der Gewinner als 
Preis  die 47 Eier mit nach Hause nehmen.

Als Renner erwies sich das Fußballdarts, 
das der Sportverein  aufgestellt hatte. Hier 
konnten die großen und kleinen Besucher  
ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Sehr erfreulich war, dass sich insgesamt  
23 geschmückte Wagen am Samstagmittag 
auf den Weg durch den Ort gemacht haben 
und dass auch aus anderen Ortsteilen 
Erntewagen zu sehen waren.

Als sich das für Sonntag vorhergesagte 
Regengebiet verspätete, hatte man 
sozusagen bestes „Dackelwetter“, denn am 
Erntefestsonntag ist das Dackelrennen der 
absolute Hit.

Kuchen - Kuchen - Kuchen

Dank der unzähligen Bäcker/innen 
erreichten uns am Samstag viele, viele  
Köstlichkeiten.

Unsere fleißigen Helferlein veräußerten 
diese unermüdlich an die Erntefest-
besucher. Am Samstagabend  baten wir 
nochmals um Kuchenspenden, weil schon 
fast alles verkauft war.

Dank Nachtschicht der Kuchenbäcker/
innen  konnten wir auch am Sonntag noch 
ausreichend Backwerk anbieten.

Am Ende des Festes wurden fast 100 
Kuchen und 800 Tassen Kaffee durch die 
ehrenamtlichen Helfer an die Besucher 
verkauft.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei 
allen ganz herzlich bedanken:

Dank Eurer Hilfe können sich unsere 
Vereine im Ort, die Kita sowie der 
Förderverein der Nashorn-Grundschule 
über eine Spende freuen.

Eure Kuchenfeen  
Anica Frank und Manuela Klatt

Der Behindertenangelverein Bärenklau war mit einem 
Info-Stand vor Ort

Die Dackel gaben alles. 
Fotos(6): privat

Insgesamt 23 geschmückte Erntewagen  nahmen am Umzug durch den Ort teil.

Die fleißigen Bienen des Marwitzer Karnevalvereins. Die Marmelade steht zur Verkostungsprobe bereit.
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Wenn die Schule Ihres Kindes in 
fußläufiger Entfernung liegt, werden Sie 
es allmählich darauf vorbereiten, diesen 
Weg alleine oder mit anderen Kindern zu 
gehen. Zwar werden Sie es in der ersten 
Zeit vermutlich begleiten, aber auf Dauer 
ist der allein bewältigte Schulweg für Ihr 
Kind ein wichtiger Schritt zur Selbststän-
digkeit. 

Grundsätzlich gilt: Der Schulweg 
sollte nicht der kürzeste, sondern der 
sicherste Weg sein.

Suchen Sie die günstigsten Stellen zum 
Überqueren der Straßen aus. Eine Ampel 
oder ein Zebrastreifen ist immer einen 
Umweg wert. 

Wo es das nicht gibt, wählen Sie eine 
Stelle aus, wo die Straße nach beiden 
Seiten gut zu überblicken ist.

Üben Sie immer wieder, dass man nur 
über die Straße gehen darf, wenn man 
gut sieht und gut gesehen werden kann. 
Also: Niemals hinter einem geparkten 
Auto auf die Straße laufen!

Üben Sie mit Ihrem Kind, zuerst nach 
links, dann nach rechts – und noch mal 
nach links zu schauen, bevor es auf die 
Straße geht. Suchen Sie zusammen 
einen Baum, eine Laterne oder ein 
Geschäft in ausreichendem Abstand zu 
seinem Übergang aus – solange das Auto 
noch dahinter ist, kann man rübergehen.

Wird Ihr Kind auch an all das denken? 
Es wird Ihnen beiden Spaß machen, 
sich eine Zeit lang vom Kind „führen“ zu 
lassen. Passt es gut auf? Lässt es sich 
leicht ablenken? 

Sicher ist es erst, wenn es selbst im 
eifrigen Gespräch automatisch das 
Richtige tut: Stehen bleiben, gucken, 
abwarten, losgehen. Übrigens: Mit 
leuchtend farbigen Kleidungsstücken, mit 
heller Schulmütze und „Katzenaugen“ 
wird Ihr Kind besser gesehen.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

Elternbrief 37 (5 Jahre, 10 Monate) - Sicher auf dem Schulweg

Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land Brandenburg wird 
gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF).
Interessierte Brandenburger Eltern können diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des Arbeitskreises Neue Erziehung e. V. 
www.ane.de, oder per Email an ane@ane.de, über eine Sammelbestellung in 
Ihrer Kita oder per Telefon 030-259006-35 bestellen. 
Die Elternbriefe kommen altersentsprechend bis zum 8. Geburtstag in 
regelmäßigen Abständen nach Hause, auch für Geschwisterkinder.

Heino Ressel 
Pressesprecher Speedwayteam Wolfslake

Für das Speedwayteam Wolfslake steht die Nachwuchsarbeit 
und die Mitgliederwerbung an oberster Stelle. Durch die 
Investition in die Erneuerung der Kinderbahn und in ein 
Nachwuchsmotorad konnte die Mitgliederzahl bei den „Kindern“ 
auf bisher 12 erhöht werden, dazu kommen dann auch noch 
Elternteile als neue Clubmitglieder dazu.

Der Tag der offenen Tür am 23.06.2019 war nicht einfach nur 
die Einweihung der Nachwuchsbahn, die Veranstaltung war 
auch in der Region Oberkrämer der Türöffner für Motorsport-
interessierte. Der kleine Verein in Oberkrämer konnte die 
Mitgliederzahl aus Oberkrämer direkt auf 12 Mitglieder aus 
der Gemeinde erhöhen. Aus der näheren Umgebung wie z. B. 
Kremmen kommen nochmal 6 Mitglieder dazu. Insgesamt ist der 
Zuspruch seit Juni sehr angestiegen, so dass der „kleine Club“ 
zurzeit auf 65 Mitglieder zählen kann.

Weitere Aktionen zur Clubvorstellung und Mitgliederwerbung 
waren das Familienfest am 18.08.2019 in Bötzow sowie das 
Erntefest in Kremmen am 31.08.2019, wo der Club mit Infostand 
und Mitgliedern über die Clubarbeit informierte.

Außerhalb der offiziellen Termine kann man die Clubmitglieder 
immer mittwochs nachmittags auf dem Eichenring antreffen und 
hier die Nachwuchsarbeit begutachten. Motorsportbegeisterte 
Kinder und Jugendliche, die sich auf der Speedwaybahn 
ausprobieren wollen, sind immer gern gesehen. Vier Clubmit-
glieder stehen rund um die Nachwuchsarbeit bereit und hatten 
bisher immer wieder positive Erlebnisse mit vielleicht zukünftigen 
Speedwayfahrern.

Um die Nachwuchsarbeit auch professioneller auszubauen 
suchen wir auch weiterhin Unterstützer als Sponsoren in der 
Region und sind hier ebenfalls für alle offen ansprechbar.

Kontakt:

Speedwayteam Wolfslake e. V. im ADAC
Am Krämerwald 6a, 16727 Oberkrämer OT Wolfslake

www.speedwayteam-wolfslake.de
Mail: Speedway-Wola@web.de

Speedwayteam Wolfslake freut sich über Mitgliederzuwachs

Nachwuchsfahrer mit ihren Maschinen.
Foto: Heino Ressel
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Anzeigen

+ Fertigparkett
+ Parkett
+ Dielung
+ Kork
+ Laminat
+ komplette Trockenunterböden
+ Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange
Westrandsiedlung 53 A

16727 Velten
Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94
Funk: 0172/3 27 77 46

               
      

    
    

   
   

   
    

     
TINA -TOURS                                    

Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883
b.b.h.

Mitglied im Bundesverband selbstständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Buchhaltungsservice*, Unternehmensberatung
und Existenzgründerberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer
Tel. 03304 25 19 65 · Fax 03304 5 22 07 26

Mobil 0170 161 62 27 · uta.garnitz888@t-online.de

– *Buchen laufender Geschäftsvorfälle –
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Anzeigen

Jörg Dulitz
➣ Heizung - Sanitär

➣ Gas, Lüftung
➣ Solarenergie

➣ Sauna
➣ Regenwassernutzung

➣ Wartung, Verkauf
Breite Straße 26

16727 Oberkrämer
OT Marwitz
(03304)3 45 20

Fax (03304)3 40 38
☎

Uta Garnitz · Beratungsstellenleiterin
Vehlefanzer Straße 19 · 16727 Oberkrämer 

Telefon: 033 04/25 19 64
Termin nach tel. Vereinbarung · Hausbesuche möglich

bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten
und Versorgungsbezügen. Die Nebeneinnahmen aus Überschussein-
künften (z.B. Vermietung, Zinsen) dürfen die Einnahmegrenze von
insgesamt 13.000 € bzw. 26.000 € bei Zusammenveranlagung nicht
überschreiten. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.

Taxibetrieb
Frank Reichhelm
Am Heidekrug 38
16727 Velten

Autotelefon: 0170/963 40 71
Fax: (0 33 04)50 37 75
E-Mail: taxi-velten@gmx.de

• Krankenfahrten für
alle Kassen

• Flughafentransfer
• Vorbestellung

(0 33 04) 50 20 09(

TAXI
www.taxi-velten.de

• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37
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Anzeigen

MeisS ner
Hörgeräte

Unsere Leistungen
- persönliche & individuelle Beratung
- kostenloses Probetragen
- Tinnitusberatung
- Hausbesuche
- Gehörschutz
- Reinigung der Geräte

Eichenallee 11, 16767 Leegebruch
Telefon 03304 / 3865933

Öffnungszeiten
Mo 9-14 Uhr
Di  9-16 Uhr
Mi Terminvereinbarung
Do 9-18 Uhr
Fr  9-14 Uhr

Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Mobil 0152 / 29807555

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!
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Guter Rat und gute Räder!

Berliner Straße 48
16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302/224100
www.zweirad-ebert.com

Fahrräder • Motorroller

Motorräder

Werkstatt • Zubehör

E-Bike Service Center Innungsbetrieb

Lindenweg 7
16727 Oberkrämer
OT Schwante
Mobil 0171/82 44 354
Tel. 033 055/71 534
Fax 033 055/71 535
info@elektro-tetschke.de
www.elektro-tetschke.de
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Einer der insgesamt 14 neuen 
Ordensträger ist der Schwantener 
Bäckermeister, Unternehmer, Gemeinde-
vertreter, Christ, Ehrenamtler, Mann mit 
Herz - Karl-Dietmar Plentz.

Er hat als sehr junger Mann den Bäckerei-
betrieb 1989 übernommen und zu einem 
mittelständischen Unternehmen mit jetzt 
insgesamt acht Filialen ausgebaut. Aber 
auch um das Gemeinwohl hat er sich 
in vielerlei Hinsicht verdient gemacht. 
Nebenberuflich setzt er sich für soziale 
Projekte wie die Spendenaktion „Ein Brot, 
das Gutes tut" ein. Dabei sammelten die 
Deutschen Innungsbäcker im vergangenen 
Jahr 100.000 Euro zugunsten von „Ein 
Herz für Kinder".

Er selbst sagte in seiner Dankesrede, 
dass er großen Dank empfindet, dass er 
in einer Zeit des Friedens und Zuverläs-
sigkeit sein Unternehmen enwickeln und 
ausbauen und seine Kinder großziehen 
konnte.

Der Ministerpräsident Dietmar Woidke 
betonte bei der Zeremonie: „Der 
Leitgedanke bei der Verleihung dieses 
Landesordens ist Wertschätzung. 
Wertschätzung für eine Lebensleistung, 
für eine am Gemeinwohl ausgerichtete 
Haltung und eine Leidenschaft, die andere 

mitreißt und inspiriert. Wer diesen Orden 
erhält, hat Hervorragendes geleistet und 
dabei das große Ganze, die Gemeinschaft 
im Blick gehabt. Das Schaffen der 
Geehrten hat eine Strahlkraft, die der 
Gesellschaft und damit Brandenburg 
zugutekommt."

Verdienstorden des Landes Brandenburg an Karl-Dietmar Plentz verliehen
Die feierliche Ordensverleihung fand am 22. Juli 2019 in Potsdam statt.

P. Matschke gratulierte in Namen der Gemeinde 
Oberkrämer.

Ministerpräsident D. Woidke überreichte den Orden.
Fotos(3): Gemeinde Oberkrämer

Pro Seniorenpflege
im Land Brandenburg e.V.

Sozialstation Kremmen
Ruppiner Straße 27 • 16766 Kremmen
Tel.: 03 30 55/7 34 36
Fax: 03 30 55/23 86 93
www.pro-seniorenpflege.de
soz.kremmen@pro-seniorenpflege.de

Telefon: (0 33 04) 5621 35

Fax: (0 33 04) 50 40 10

Internet: www.autodienst-stange.de
E-Mail: info@autodienst-stange.de

Im Gewerbepark 3e, 16727 Oberkrämer, OT Vehlefanz

Reparaturen aller Art
an PKW + LKW

Elektromobile
Wohnmobile
TÜV und AU

Marwitzer Straße 118a
16727 Oberkrämer OT Bötzow

Preis nach Vereinbarung

Dipl. Psych. Gabriele Woelki
MPU-Beratung und Unterstützung

bei Zahnarzt-Phobie

Sofortige Unterstützung

0176 64 42 99 96
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Bei den Temperaturen der letzten Tage und Wochen möchte 
man noch nicht an die Weihnachtszeit denken. Dennoch ist 
sie nicht mehr als zu fern.

Der Oberkrämer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr wie 
gewohnt am Samstag des 3. Adventswochenendes, dem 
14.12.2019 statt. Allerdings an einem anderen Standort.

Dieses Jahr wird es weihnachtlich und gemütlich rund um die 
Waldbegegnungsstätte im Krämerwald (16727 Oberkrämer  
OT Neu-Vehlefanz, am Krämerwald). In der Zeit von 11 – 
19 Uhr wird es nach Waffel, kandierten Äpfeln, Punsch und 
Heißer Pflaume duften. Im Gebäude wird es märchenhaft, 
wenn der Märchenerzähler Claudius Groß und Klein mit 
in andere Welten nimmt. In der Bastelstube können kleine 
Geschenke und andere schöne Dinge gebastelt werden. 
Das Weihnachtspostamt nimmt die letzten Wunschzettel 
entgegen und leitet diese weiter zum Weihnachtsmann-
Hauptpostamt in Himmelpfort. Der Weihnachtsmann wird 
einen Stopp im Krämerwald einlegen. Er freut sich schon 
jetzt über die schönen Lieder und Gedichte und nimmt 
sicher auch den einen oder anderen Weihnachtswunsch 
ohne Wunschzettel entgegen.

Draußen wird bei weihnachtlicher Musik das Feuer für 
Stockbrot prasseln, an den Ständen werden weihnachtliche 
und andere schöne Dinge angeboten. 

Um das Angebot für die großen und kleinen Besucher 
vielfältig zu gestalten, können sich gern Hobbykünstler 
und –handwerker, Anbieter von selbstgefertigten Waren 
usw. unter 03304-2061227 oder kontakt@kraemer-forst.de 
melden.

Hiermit werden alle Steuer- und Gebührenpflichtige, die 
eine vierteljährliche Zahlweise gewählt haben und nicht am 
SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, daran erinnert, dass 
folgende Zahlungen für das IV. Quartal 2019 am 15.11.2019 
fällig sind:

• Grundsteuer A
• Grundsteuer B
• Hundesteuer
• Gewerbesteuervorauszahlungen und
• steuerlicher Nebenleistungen

Wir bitten die Abgabenpflichtigen die Fälligkeitstermine zu 
beachten und einzuhalten.

Nutzen Sie für Ihre Überweisung bitte das Konto bei der 
Deutschen Kreditbank:

IBAN:  DE89 1203 0000 0000 4004 99
BIC: BYLADEM1001

Geben Sie bitte bei jeder Überweisung unbedingt Ihr/e 
Kassenzeichen/Steuernummer an. Diese finden Sie auf Ihrem 
Bescheid.

Bei einem vorliegenden SEPA-Lastschriftmandat werden die 
fälligen Forderungen zum Fälligkeitstag vom angegebenen 
Konto abgebucht. Alle anderen Zahlungspflichtigen werden 
gebeten, Überweisungen so rechtzeitig vorzunehmen, 

 

dass diese zum Fälligkeitstermin dem Konto der Gemeinde 
Oberkrämer gutgeschrieben sind. Bei nicht fristgemäßer 
Zahlung können weitere Kosten entstehen, wie z. B. Säumnis-
zuschläge, Mahngebühren usw.

Bis eine Woche vor dem Fälligkeitstermin können Sie noch ein 
SEPA-Lastschriftmandat für die aktuelle Fälligkeit erteilen. Den 
Vordruck zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates können 
Sie bequem über die Internetadresse www.oberkraemer.de 
unter: Downloads -> Formulare -> Einzugsermächtigung 
abrufen.

Information der Gemeindekasse 

Foto: Timo Klostermann/pixelio.de


